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lv4ein Zeichen

(bitte bei Antwort angeben)

lhr Zeichen

Bremen. 02 09.2020

Anfrage nach dem BremlFG
51s-V60-10-1 835t2020
Freiheit für die Westsahara e.V.

Sehr geehrte Frau Brodtmann.

auf Grund des § 7 Abs. 2 BremlFG ergeht durch den Lebensmittelübenruachungs-, Tierschutz- und
Veterinärdienst des Landes Bremen (LMTVet) folgender

Bescheid:

1 lhrem Antrag auf Auskunft nach dem Bremischen lnformationsfreiheitsgesetz vom
19 05 2020 wird entsprochen

Gründe

Mit E-Mail vom 19.05.2020 haben Sie einen Antrag auf Auskunft nach dem BremlFG an über das
Funktionspostfach freie westsahara@posteo.de an den LMTVet. zu Händen Frau Elisabeth Olt-
mann und dem Uz. gesandt. lhr Antrag enthielt mehrere Fragestellu ngen, welche sich grundsätzlich
auf das über die Grenzkontrollstellen Bremen und Bremerhaven eingeführte Fischmehl mit Ur-
sprungsbetrieben in der Westsahara (El Aauin und Dakhla) aus den Jahren 2017 bis zum Datum der
Antragstellung bezog.

Sie stellten mehrere konkrete Fragen hinsichtlich des kumulierten Warenumfangs, der Einfuhrhäfen
nach Bremen und Bremerhaven getrennt, der Anzahl der Lieferungen, der Herkunft der Waren, der
beteiligten ausländischen Behörden sowie den hierbei angewandten Richtlinien der veterinärrechtli-
chen Einfuhrkontrolle. Hierzu stellten Sie zusätzlich eine Tabelle der Betriebe als Grundlage für die

Dienstgebäude Briefkästen
Lötzener Str. 3 Lötzener Str. 3
28207 Bremen
I nternet: http://www. lmtvet. bremen. de

o\
Eingang
Lötzener Str. 3

Dienstleistungen und lnformationen der Verwaltung unter Tel. 10421!-361-0,
www.trans parenz. bremen.de, @

515-V60-1 0-183512020

2 Die Er:scheldung ergeht gebührenfrei.
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Beantwortung aus der Quelle https://webqate.ec.europa.eu/sanco/traces/outpuUMfuABP-
FSB MA en.pdf zur Verfügung

Aufgrund der umfänglichen Anfrage wurde lhnen mit Schreiben vom 29.06.2020 mitgeteilt, dass
nunmehr die Erhebung einer Gebühr erwogen wird. Hierbei erbaten Sie sich eine eigenständige Prü-
fung über die Aufrechterhaltung lhres Antrags. Mit Schreiben vom 10.07. sowie 31 07 2020 erbaten
Sie für lhre Entscheidung jeweils eine Fristverlängerung.
Mit lnformation vom 02.09.2020 wurden dem LMWet mitgeteilt, dass die Entscheidung kostenfrei
ergehen soll.

Nach Prüfung der angefragten lnformationen erfolgt die Entscheidung nach Aktenlage

Il.

Zu1

Gemäß § 7 Abs. 2Satz 1 BremlFG entscheidet über den Antrag nach dem BremlFG die Stelle, die
zur Verfügung über die begehrten lnformationen berechtigt ist. Die zuständige Behörde für die Be-

antwortung lhrer Fragestellungen ist aufgrunC der-VerfÜgbarkeii cer Dc(..:ne:i= -33'3 3 ,=l=- ^ä--

rechtlichen Einfuhrkontrollen der LMTVet.

Daher erfolgen für die Fragestellungen die entsprechenden Antworten.

a) Wieviele Lieferungen mit welchem kumulierten Warenumfang wurden dabei getrennt nach Jahren
(2017 , 2018 und 20i9 - hier getrennt vor und nach dem 19.07.2019) aus den folgenden Herkunfts-

betrieben über die Grenzkontrollstelle Bremen eingeführt?

Antwort: siehe Tabelle Anhang I

b) Wieviele dieser Lieferungen sind dabei als Ware mit Ursprung Marokko eingeführt worden?

Antwoft: Alte Sendungen wurden mit dem Ursprung Marokko eingefühtt.

c) Welche Behörden im Ausland haben die Ausfuhr o.g. Lieferungen in den veterinärrechtlichen Do-

kumenten genehmigt?

Antwott: Onssa / Provincial Laäyoune et Taiaya und Onssa / Provincial d'Ed-Dakhla et Aouserd

d) Wurden alle Lieferungen aus den o.g. Ursprungsbetrieben über El Aauin (Laayoune) und Dakhla

verschifft oder auch über Tantan in Marokko?

Antwort: Atle Sendungen wurden über El Aauin (Laayoune) oder Dakhla verschifft.

e) Nach welchen Richtlinien findet die veterinärrechtliche Einfuhrkontrolle in die EU hinsichtlich des

Ursprungsnachweises der Ware Fischmehl statt?

Antwort: Die Abfertigung erfolgt gemäß Verordnung (EG) Nr- 10692009 und Verordnung (EU) Nr.

14A2011.

Zu2.

Gemäß § 1 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 der Verordnung über die Gebühren und Auslagen nach dem

Bremer lnformationsfreiheitsgeselz werden die Gebühren für Anfragen nach dem BremlFG erhoben.

Nach § 2 der Verordnung kann aus Gründen der Billigkeit oder des öffentlichen lnteresses die Ge-
bühr um bis zu 50 v.H. ermäßigt werden. Aus den genannten Gründen kann in besonderen Fällen
von der Erhebung der Gebühr abgesehen werden.
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Die Anordnung zur gebührenfreien Erteilung der von lhnen begehrten lnformationen erging durch

eine übergeoränete Stelle, sodass von einem besonderen Fall ausgegangen werden kann'

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch erhoben

weiden. Ein Widerspruch lst schriftlich oder zur Niederschrift beim Lebensmittelüberwachungs-,

Tierschutz- und Veteiinärdienst des Landes Bremen, Lötzener Str. 3, 28207 Bremen, zu erheben'

Mit freundlichen Grüßen
lnr Auftrag

H. Straßenburg

Anlage: Anhang I zu dem Bescheid

i Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu lnformationen fÜr das Land Bremen (Bremer lnformationsfreiheits-
gesetz - BremlFG), in der zurzeit geltenden Fassung
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